
  

AVB Restkreditlebensversicherung PRL T42 (KRS 122015) -  Stand 01.12.2015 Seite 1 von 3 
(2015-12-01) 
 

Allgemeine Bedingungen für die Restkreditlebensversicherung 
 
 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 

Restkreditlebensversicherung mit linear fallender 
Versicherungssumme 

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei Tod 
der versicherten Person während der Versicherungsdauer. 
Die vereinbarte Versicherungssumme ergibt sich aus der 
vereinbarten Anfangsversicherungssumme, die monatlich, 
erstmalig nach einem Monat, gleichmäßig um einen kon-
stanten Betrag fällt, so dass mit Ablauf der Versicherungs-
dauer die vereinbarte Versicherungssumme Null ist. 
 
§ 2  Erfolgt eine Überschussbeteiligung? 

Sie erhalten keine Überschussbeteiligung. 
 
§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit 
uns abgeschlossen haben und die Kreditsumme ausge-
zahlt worden ist. Vor dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Beginn der Versicherung besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz. Mit Beginn des Versicherungs-
schutzes ist der Einmalbeitrag zu zahlen (vgl. § 6). Ist der 
Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet  
(vgl. § 7). 
 
§ 4 Was gilt bei Wehr- oder Polizeidienst, Unruhen,   
 Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC- 
 Waffen/-Stoffen? 

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unab-
hängig davon, auf welcher Ursache der Versiche-
rungsfall beruht. Versicherungsschutz besteht insbe-
sondere auch dann, wenn die versicherte Person in 
Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei 
inneren Unruhen den Tod findet. 

 
(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelba-

rem oder mittelbarem Zusammenhang mit Kriegs-
ereignissen beschränkt sich unsere Leistungspflicht 
allerdings auf die Auszahlung des für den Todestag 
berechneten Rückkaufswertes gemäß § 8 Absatz 2. 

 
 Die Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt 

jedoch, wenn die versicherte Person während eines 
Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit Kriegsereignissen stirbt, an denen sie nicht 
aktiv beteiligt war.  

 
(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelba-

rem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem vor-
sätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 
chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz 
oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, 
biologischen oder chemischen Stoffen beschränkt 
sich unsere Leistungspflicht auf die Auszahlung des 
für den Todestag berechneten Rückkaufswertes ge-
mäß § 8 Absatz 2, sofern der Einsatz oder das Frei-
setzen  das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl 
von Personen gefährdet. Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Per-

son? 

(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit 
Abschluss des Versicherungsvertrages zwei Jahre 
vergangen sind. 

 
(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Zweijah-

resfrist besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die 
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen 
worden ist. Anderenfalls zahlen wir den für den To-
destag berechneten Rückkaufswert gemäß § 8 Ab-
satz 2 aus. 

 
(3) Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Änderung 

des Vertrages erweitert wird oder der Vertrag wieder-
hergestellt wird, beginnt die Zweijahresfrist bezüglich 
des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu. 

 
§ 6  Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten? 

(1) Den Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor 
dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 

 
(2) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt 

es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit 
der Beitrag bei uns eingeht. Dies kann durch Verein-
barung der Kreditverrechnung geschehen. Ist die 
Einziehung des Beitrages durch uns oder den Kredit-
geber von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 1 
genannten Termin eingezogen werden kann und Sie 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von 
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

 
§ 7 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag 
 nicht rechtzeitig zahlen? 

(1) Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - 
vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die 
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.  

 
(2) Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungs-

falles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung 
verpflichtet, sofern wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht 
besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

 
§ 8 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 
Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswerts  

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Schluss einer jeden Versiche-
rungsperiode in Textform kündigen. Versicherungs-
periode ist ein Monat. 

 
(2) Bei wirksamer Kündigung Ihres Vertrages erhalten 

Sie von uns den Teil des Beitrages erstattet, der auf 
die Zeit nach Zugang der Kündigung entfällt. Dieser 
nicht verbrauchte Teil des Beitrages entspricht dem 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskal-
kulation zum Schluss der laufenden Versicherungs-
periode und mit dem rechnungsmäßigen1) Eintritts-
alter berechneten Deckungskapital Ihrer Versiche-
rung für die vereinbarten Versicherungsleistungen.  

 
1)  Das rechnungsmäßige Alter der versicherten Person ist die 

Differenz zwischen dem betreffenden Kalenderjahr und dem 
Geburtsjahr der versicherten Person. 
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§ 9 Wie verrechnen wir die Kosten Ihres Vertrages? 

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind 
in Ihren Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten. 

 
 Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören 

insbesondere Abschlussprovisionen für den Versi-
cherungsvermittler. Außerdem umfassen die Ab-
schluss- und Vertriebskosten die Kosten für die An-
tragsprüfung und Ausfertigung der Vertragsunterla-
gen. Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit 
der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeauf-
wendungen. Zu den übrigen Kosten gehören insbe-
sondere die Verwaltungskosten 

 
 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Ver-

triebskosten sowie der übrigen Kosten und der darin 
enthaltenen Verwaltungskosten können Sie dem 
Produktinformationsblatt entnehmen. 

 
(2) Die Abschluss- und Vertriebskosten, insbesondere 

die Abschlussprovisionen, sowie die Kosten für den 
Einzug des Beitrags werden gleich zu Beginn aus 
dem Einmalbeitrag entnommen, der Rest über die 
Versicherungsdauer verteilt und aus der gebildeten 
Deckungsrückstellung entnommen. Die bei Beginn 
entnommenen Kosten stehen deshalb für eine Bei-
tragsrückerstattung im Falle der vorzeitigen Kündi-
gung des Vertrages nicht zur Verfügung.  

 
§ 10 Wann endet Ihr Versicherungsschutz? 

(1) Der Versicherungsvertrag endet 

-  mit Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer, 

-  in Folge der Kündigung des Versicherungsver-
trages, 

-  bei Wirksamwerden der Kündigung des zugrunde 
liegenden Kreditvertrages 

-  sobald die Zahlungsverpflichtungen aus dem Kre-
ditvertrag, zu dem die Restkreditlebens-
versicherung abgeschlossen wurde, vorzeitig erfüllt 
worden sind, 

-  mit dem Tode der versicherten Person. 
 

(2) Im Falle der Kündigung des Versicherungsvertrages, 
der Kündigung des Kreditvertrages sowie der vorzei-
tigen Erfüllung des Kreditvertrages wird das zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsvertra-
ges berechnete Deckungskapital dem im Versiche-
rungsschein genannten Kreditkonto gutgeschrieben.  

 
§ 11 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungs- 
 leistung verlangt wird? 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir gegen Vorlage des Versicherungsscheins.  

 
(2) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich 

anzuzeigen. Außer dem Versicherungsschein sind 
uns einzureichen: 

- eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende 
Sterbeurkunde, 

- ein ausführliches ärztliches oder amtliches 
Zeugnis über die Todesursache sowie über Be-
ginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tode 
der versicherten Person geführt hat, 

- ein Nachweis, dass der zugrunde liegende Kre-
ditvertrag zum Zeitpunkt des Todes nicht gekün-
digt und nicht durch Rückzahlung des Kredites 
erfüllt war.  

 
(3) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir 

notwendige weitere Nachweise und Auskünfte ver-
langen sowie erforderliche Erhebungen vornehmen. 

 
 
 
 
(4) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 

derjenige, der die Versicherungsleistung bean-
sprucht. 

 
(5) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsbe-

rechtigten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in 
Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes trägt der Empfangsberechtigte auch die damit 
verbundene Gefahr. 

 
§ 12 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Die Durchschrift Ihres Antrags ist gleichzeitig auch Ihr 
Versicherungsschein. 

 
(2) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir 

als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag zu verfügen, insbesondere 
Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber 
verlangen, dass uns der Inhaber des Versicherungs-
scheins seine Berechtigung nachweist. 

 
§ 13 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

(1) Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag  
erbringen wir zugunsten des Kreditkontos. 

 
(2) Die Einräumung von Bezugsrechten sowie die Abtre-

tung oder Verpfändung von Ansprüchen aus dem 
Vertrag ist ausgeschlossen.  

 
§ 14 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift 
 oder Ihres Namens? 

Eine Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres Namens 
müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls kön-
nen für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu 
richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an 
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In 
diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absen-
dung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies 
gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebe-
trieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung 
verlegt haben. 
 
§ 15 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie ? 

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur 
Erhebung und Meldung von Informationen und Daten 
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns 
die hierfür notwendigen Informationen, Daten und 
Unterlagen bei Vertragsabschluss, bei Änderung 
nach Vertragsabschluss oder auf Nachfrage zur Ver-
fügung stellen. 
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der 
Status dritter Personen, die Rechte an ihrem Vertrag 
haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-
geblich ist. 

 
(2) Derzeit besteht insbesondere folgende Mitteilungs-

pflicht aufgrund gesetzlicher Regelung:  
 

Geldwäsche-Gesetz:  

- Sie müssen offenlegen, ob Sie den Vertrag für 
einen Dritten abschließen oder eine Zahlung für 
einen Dritten vornehmen. 

- Sie müssen uns aktiv darüber informieren, wenn 
die Beiträge von einem Konto eingezogen wer-
den sollen, dessen Inhaber nicht Sie als Versi-
cherungsnehmer sind (fremde Beitragszahlung). 
Als fremde Beitragszahlung gelten dabei z. B. 
auch Lastschriften von Konten, für die Sie ledig-
lich Kontovollmacht besitzen, sowie Zahlungen 
von Geschäftskonten, durch Vermittler oder 
durch den Arbeitgeber, sofern diese nicht Versi-
cherungsnehmer sind.  

- Die aktive Informationspflicht besteht für sämtli-
che Zahlungen während der Vertragslaufzeit  
(z. B. Überweisungen, Zuzahlungen, Darlehen, 
Kontoänderungen). 
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Kommen Sie Ihrer Offenlegungs- und Informations-
pflicht nicht oder nicht wahrheitsgemäß nach, müssen 
wir dies dem Bundeskriminalamt und den Strafver-
folgungsbehörden melden. 

 
§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag  
 Anwendung? 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
 
§ 17 Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk unser Sitz oder die 
für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zu-
ständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur 
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn 
Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts maßgeblich. 

 
(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei 

dem Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zustän-
dig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort 
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. 

 
(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz, den Ort Ihres gewöhnli-

chen Aufenthalts, Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung 
in das Ausland sind die Gerichte des Staates zustän-
dig, in dem wir unseren Sitz haben. 


